
Zigarettenhersteller, Produ-
zentenhaftung, Konstruktions-
fehler~,Reemtsma"

§ 1 ProdHaftG
1/04

ProdHaftG § 1 Abs.l; BGB §823 Abs.l; ZPO §S22 Abs.2

OLG Hamm EWiR § 1 ProdHaftG 1/04, 935 (Adams/Merten)

Leitsätze der Verfasser:

1. Eine Haftung von Zigarettenproduzenten kommt weder nach dem Prod-
HaftG noch nach den Vorschriften der unerlaubten Handlung in Frage, da Ziga-
retten weder mit einem Konstruktions- noch mit einem Instruktionsfehler
behaftet sind.

~I

2. Die Gefahren des Zigarettenrauchens sind seit 1964 allgemein bekannt. Die
Verbraucher können nicht erwarten, dass Zigaretten etwa durch Weglassen jed-
weder Zusatzstoffe oder durch Einbau jeglicher denkbarer Schutzmechanismen
so konstruiert werden, dass die produktimmanenten Gefahren entfallen. Über
die gesetzlichen Warn- und Hinweispflichten hinausgehende Warnpflichten
sind zu verneinen, sofern die Produktrisiken zum allgemeinen Gefahrwissen
der Produktbenutzer gehören.

OLG Hamm, Beschl.v. 14.7.2004- 3 U 16/04 (rechtskräftig; LG Amsberg EWiR §823
BGB 1/04, 107 (Littbarski)

Kurzkommentar:

Michm:l Adams, Dr. rer. pol., Universitätsproflssor in Hamburg, und Garsten Merten,

Rechtsanwalt, WissenschaftlicherMitarbeiter an der Universität Hamburg

1. .Der Kläger begehrt Schadensersatz und Schmerzensgeld für Gesundheitsschäden,
die er auf den ausschließlichen Konsum von Zigaretten der Marke "Emte 23" des
beklagten Herstellers Reemtsma zurückfuhrt. Er begann 1964 als 17:Jährigermit dem
Rauchen und ist seit 1999 arbeitsunfähig krank. Das LG Arnsberg (dazu EWiR § 823
BGB 1/04, 107(Littbarski)hat die Klageabgewiesen.

2. Das OLG Hamm hat die Berufung des Klägersmit den in den Leitsätzen 1-2 auf-
geführten Erwägungen nach § 522 Abs.2 Satz 1ZPO zurückgewiesen.

~ 3. Die Entscheidung vermag nicht zu überzeugen. Handelsüblichen Zigaretten wer-
den rund 600 Chemikalien beigefügt. Die in US-Prozessen aus Industriedokumenten
und Veröffentlichungen des Deutschen Krebsforschungszentrums bekannt geworde-
nen Tatsachen schiebt das Gericht mit falschen Behauptungen beiseite. Das OLG
blendet insbesondere die vorsätzliche Suchtsteigerung und die erheblich erhöhte Gif-
tigkeit durch Zigarettenzusatzstoffe völlig aus. Noch in US-Verfahren vorgetragenen,
unter Eid ermittelten Fakten, täuschen die Zigarettenunternehmen die Öffentlichkeit
seit 1953 in einer organisierten Anstrengung über die gesundheitlichen Risiken des
Rauchens und die Tatsache, dass insbesondere Kinder und Jugendliche Ziel ihrer
Werbekampagnen sind. Ferner wurde der geplante Verkauf einer in ihrer krebserre-
genden Wirkung deutlich verminderten Zigarette durch den Hersteller Ligett durch
eine wirtschaftliche Vernichtungsandrohung seitens Philip Morris verhindert. Die
Argumentation des Gerichts ist zudem widersprüchlich: Gegen eine suchtsteigemde
Produktmanipulation wird ausgeführt, dass viele Raucher das Rauchen aufgeben oder
die Marke wechseln, andererseits wird aber die süchtig machende Wirkung bei der
Bewertung gescheiterter Entwöhnungsversuche des Klägershervorgehoben. Was der
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